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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1992

Norm

StGB §162

Rechtssatz

Im Fall des Verheimlichens von Lohnbestandteilen durch "Schwarz" -Bezüge tritt die Beeinträchtigung der

Gläubigerbefriedigung - sofern sich die exekutive Eintreibung der betre3enden Forderung zumindest bereits faßbar

abzeichnet - schon mit der darin gelegenen scheinbaren Vermögensverringerung ein.
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